
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kassenführung / Verschärfungen ab dem 1.1.2018  

  

Nachdem nun ab dem 1.1.2017 die neuen Pflichten zur Kassenführung greifen, erfolgen 

weitere Verschärfungen ab dem 1.1.2018 die es zu beachten gilt: 

Die neue Kassennachschau: Was regelt das Gesetz? 

Die Neuregelung zur Kassennachschau wurde durch einen neuen § 146b AO durch das 

„Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 

(BGBl 2016 I S. 3152)“ eingeführt. Die Regelung reiht sich ein in eine ganze Reihe von 

neuen Vorschriften, die Betrug und Manipulationen an elektronischen Kassensystemen 

verhindern sollen. 

Die Finanzverwaltung ist ab dem 1.1.2018 damit befugt unangekündigte Nachprüfungen über 

die Kassenführung und deren angeschlossenen Systeme durchzuführen (sog. Kassen-

Nachschau). Es ist somit immer wichtiger dass die bereits seit dem 1.1.2017 geltenden 

Regelungen zur Kassenführung umgesetzt werden. 

Für Fragen zur Kassenführung und der eventuellen Umstellung auf ein neues System stehe 

ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Thilo Diesener 

Steuerberater 

  

Stand: 18.11.2017 

 


